
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/7/1 99/11/0172
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1999

Index

90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997 §7 Abs5;

Rechtssatz

Die Kraftfahrbehörden können bei der Beurteilung der Verkehrszuverlässigkeit einer Person im Rahmen der Wertung

nach § 7 Abs 5 FSG 1997 auch auf bereits getilgte strafbare Handlungen Bedacht nehmen.
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